
1.1 Meldung zur Sozialversicherung 

Es ist ein "X" im Feld Mehrfachbeschäftigung einzutragen, wenn der Versicherte 
Mehrfachbeschäftigter ist.  
 

 
 
Ändert sich an den Beschäftigungen etwas oder wird eine Beschäftigung aufgegeben, ist 
dieser Sachverhalt zu melden. Das Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung ist dabei 
anzupassen. 
 
 
 
Beispiel: 

 
Beschäftigung bei Arbeitgeber A ab 01.12.2006 

 
~> Meldung zur Sozialversicherung  
 

 
 
Beschäftigung bei Arbeitgeber B ab 01.02.2007 

 
~> Die Meldung bei Arbeitgeber A bleibt bestehen. 
~> Die Meldung bei Arbeitgeber B sieht wir folgt aus… 
 

 
 



 
Variante 1) Aufgabe der Beschäftigung bei Arbeitgeber B zum 30.06.2007 

 
~> Die Abmeldung erfolgt mit den entsprechenden Merkmalen der Anmeldung vom 
Arbeitgeber B. An der Meldung vom Arbeitgeber A ändert sich nichts. 
 

 
 
 

oder Variante 2) Aufgabe der Beschäftigung A zum 30.06.2007 

 
~> Die Abmeldung von Arbeitgeber A erfolgt entsprechend den Merkmalen der Anmeldung.  
~> Die Meldung von Arbeitgeber B ist zu beenden und gleichzeitig eine neue Anmeldung 
ohne Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung abzugeben. 
 

 
 

 
 

 


